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Abstandsauflagen (NT) für die 
Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

im Obstbau
Anwendungsbestimmungen zum Schutz von

terrestrischen Biozönosen
(Flora und Fauna)
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Zum Schutz von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen, die auf nicht

landwirtschaftlich genutzten Rückzugsflächen leben, werden mit der Zulassung

von Pflanzenschutzmitteln Anwendungsbestimmungen erteilt. Zu diesen

sogenannten Saumbiotopen gehören vor allem Hecken, Streuobstwiesen,

Kleingehölze, nicht genutztes Grünland und Gewässerrandstreifen.

Die nachfolgenden Folien skizzieren die praktische Umsetzung der für den

Obstbau relevanten „NT-Auflagen“.

Inhalt
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Zum Schutz von Saumbiotopen werden mit der 
Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 
produktspezifische Abstandsauflagen festgesetzt.

Schutz-
objekt

Anwendungs-
bestimmung

Abdrift-
mindernde

Technik

Verwendungs-
bestimmung

Diese Auflagen regeln mittelbezogen die 
einzuhaltenden Abstände in Abhängigkeit von 
der eingesetzten abdriftmindernden Technik.

Im Wortlaut der Anwen-
dungsbestimmungen findet 
sich ein Bezug zum Schutz-
objekt (z. B. Gewässer) wie 
auch Angaben zu den einzuhal-
tenden Abständen in Abhän-
gigkeit von der eingesetzten 
Technik.

Die einzuhaltenden Verwen-
dungsbestimmungen beim Ein-
satz verlustmindernder Technik 
sind dem Eintragungstext des 
Verzeichnisses „Verlustmin-
dernde Geräte“ des JKI zu 
entnehmen und gelten in der 
Regel für den 20 m Rand-
bereich der behandelten 
Fläche.

!

Als abdriftmindernd gelten ausschließlich die im 
Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ des 
Julius Kühn-Institutes (JKI) aufgeführten Geräte.

Beim Einsatz abdriftmindernder Technik sind die mit 
der Anerkennung verbundenen Geräteeinstellungen 
bzw. Verwendungsbestimmungen zu beachten. 

Unter „https://ltz.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Arbeitsfelder/Verlustmindernde+Geraete“ ist eine Liste der in die unterschiedlichen Abdriftminderungsklassen 
(50 %, 75 %, 90 % und 95 %) eingestuften Düsen und Geräte eingestellt.

Umsetzung von Anwendungsbestimmungen
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Anwendungsbestimmungen
NT

101 102 103 107 108 109 112
Auf 20 m Breite zur Saumstruktur abdrift-
mindernde Technik gemäß NT-Auflage 50 % 75 % 90 % 50 % 75 % 90 % -

Zusätzlich 5 m Abstand zur Saumstruktur - - -    

Unbehandelter Streifen zur Saumstruktur
ohne abdriftmindernde Technik 20 m 20 m 20 m 25 m 25 m 25 m 5 m

Befreiung von NT-Auflagen, sofern:

Saumstruktur < 3 m breit       

Anwendung mit tragbarem 
Pflanzenschutzgerät

      

Fläche in einem Gebiet mit ausreichend 
Kleinstrukturen

  
kein 5 m Abstand,
aber: Verwendung 
abdriftmindernder 
Technik auf 20 m



Saumstruktur auf landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzter Fläche angelegt keine Befreiung 

Quelle: LWK NRW, geändert

NT-Auflagen: Übersicht
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https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_
Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_Zulassung
PSM/01_ZugelPSM/psm_ZugelPSM_node.html

Die jeweiligen Anwendungs-
bestimmungen zugelassener 
Pflanzenschutzmittel sind in 
der Gebrauchsanleitung auf-
geführt.

Alternativ können die Auf-
lagen auch in der Online-
Datenbank des Bundesamts 
für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) 
nachgeschlagen werden.

Hinweis:

Bei Tankmischungen ist die 
weitestgehende Anwendungs-
bestimmung der einzelnen 
Mischungspartner einzuhalten.

!
„NW“

Auf-

lagen

„NT“

Auf-

lagen

Abstands-

Auflagen

Abstandsauflagen zugelassener Pflanzenschutzmittel
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Verwendungsbereiche:
Baumschulen (B)
Hopfenbau (H)
Obstbau (O)
Weinbau (W)
Sonderkulturen (S)
Zierpflanzenbau (Z)

Abdrift-
mindernde

Technik

Verwendungs-
bestimmungen

Im Auflagentext wird auf das Verzeichnis 
„Verlustmindernde Pflanzenschutzgeräte –
Abdriftminderung“, welches vom JKI veröf-
fentlicht wird, Bezug genommen.

Geräte, die diese in den Abstandsauflagen 
geforderte Abdriftminderung erfüllen, sind in 
diesem Verzeichnis aufgeführt. Zur besseren 
Übersicht sind die Eintragungen in Verwen-
dungsbereiche (z.B. Obstbau) gegliedert auf 
der Homepage des LTZ eingestellt.

!

Verzeichnis „Verlustmindernde Pflanzenschutzgeräte“

https://ltz.landwirtschaft-
bw.de/pb/,Lde/Startseite/ 
Arbeitsfelder/Verlustmindernde+
Geraete
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Abdrift-
minderungs-

klasse

Antragsnummer („G…“)
Eintragungsnummer („E…“)

V-Nummer („V…“)

Datum der Veröffentlichung
bzw. Anerkennung

ggf. auch der Löschung1

Verwendungs-
bereich

Antragsteller

Einzuhaltende 
Verwendungs-
bestimmungen

Gerätetyp
und/oder abdriftmindernde Einrichtung und 

deren Ausführungen

1Werden Gerätebautypen aus der Liste gelöscht (im Verzeichnis als durchgestrichen gekennzeichnet), bleiben Geräte dieses Bautyps, die im Zeitraum der 
Anerkennung gekauft wurden, auch nach der Löschung anerkannt. 

Systematik der Eintragungen im Verzeichnis
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Düsensortimente (Verzeichnis Seite 4)

Vorzerstäuberdüsen

Injektordüsen

Pflanzenschutzgeräte für den 
Verwendungsbereich Obstbau 
müssen in der Regel für das 
Erreichen der jeweiligen Ab-
driftminderungsklasse mit 
einer entsprechenden Düse 
aus einem der im Verzeichnis 
enthaltenen Düsensortimente 
(„OA“, „OB“, „OC“ oder „OD“) 
verwendet werden1.

Die Düsensortimente sind in 
einer Übersicht auf S. 4 des 
Verzeichnisses aufgelistet.

!

1In der Systematik des JKI-Verzeichnisses lauten die Bezeichnungen der 
Düsensortimente „OIFD75“, „OIFD75-1“ und „OIFD75-2“

Eingetragene Düsen für den Obstbau
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Alle Sprühgeräte
unter Hagelschutznetz

Die Mehrzahl der Eintragungen im 
Anwendungsbereich Obstbau lassen 
sich in Bautyp-Gruppen gliedern, für 
die einheitliche Verwendungsbestim-
mungen gelten. Dies gilt zum Beispiel 
für alle Sprühgeräte, die unter einem 
geschlossenen Hagelschutznetz 
eingesetzt werden. Diese lassen sich 
generell mit 50 % Abdriftminderung
betreiben. 

1
JKI  

50%
anerkannt

!

Allgemeine Eintragungen
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Axialsprühgeräte
Düsensortiment „OB“, 5 Reihen: Luftleistung 

max. 30.000 m³, Druckbegrenzung 

Die Gruppe der Axial-Sprühgeräte 
kann mit 50 % Abdriftminderung be-
trieben werden, wenn in den ersten 5 
Reihen neben der Saumstruktur die 
Gebläseleistung auf 30.000 m³/h 
begrenzt wird. Der Gebläsetyp muss 
hierfür ausgelegt sein. Zusätzlich 
müssen Düsen aus dem Düsensorti-
ment „OB“ verwendet werden. Bei 
einzelnen Düsen sehen die Verwen-
dungsbestimmungen dabei eine 
Druckbegrenzung für den Randbe-
reich vor.

2
JKI  

50%
anerkannt

!

Allgemeine Eintragungen



Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) 

Sachgebiet Gerätetechnik  •  Stand: 04/2025

Sprühgeräte
Düsensortiment „OA“

5 Reihen: Einseitige Luftabschaltung 

Verfügen Sprühgeräte, egal welcher 
Bauart, über eine Möglichkeit die Luft-
unterstützung einseitig wirkungslos 
zu machen, lassen diese sich mit 50 % 
Abdriftminderung betreiben. Dafür 
müssen Düsen aus dem Düsensorti-
ment „OA“ verwendet werden. Die 
Luftunterstützung ist in den ersten 5 
Reihen einseitig in Richtung  Saum-
biotopseite wirkungslos zu machen.

!JKI  

50%
anerkannt

3

Allgemeine Eintragungen
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Alle Sprühgeräte
unter Hagelschutznetz
Düsensortiment „OA“

Sprühgeräte, die unter einem 
geschlossenem Hagelschutznetz 
eingesetzt werden, lassen sich in der 
Abdriftminderungsklasse 75 % 
betreiben, wenn Düsen aus dem 
Düsensortiment „OA“ verwendet 
werden.

4
!

Allgemeine Eintragungen
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Axialsprühgeräte (max. 30.000 m³)
Düsensortiment „OB“, 5 Reihen: Luftleistung 

max. 20.000 m³, Druckbegrenzung 

Axialsprühgeräte mit einer bauart-
bedingten maximalen Gebläseleistung
von 30.000 m³/h in einer Getriebestufe 
lassen sich mit 75 % Abdriftminderung
betreiben.

Hierfür muss in den ersten 5 Reihen in 
Richtung Saumbiotop die Luftleistung  
auf 20.000 m3/h reduziert werden. 

Zudem müssen Düsen aus dem 
Düsensortiment „OB“ verwendet 
werden. Je nach Düsentyp ist der 
Spritzdruck entsprechend den 
Angaben in den Verwendungs-
bestimmungen zu begrenzen.

5
!

Allgemeine Eintragungen
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Axialsprühgeräte (max. 920 mm Ø)
Düsensortiment „OC“, 5 Reihen: Zapfwelle 
max. 400 U/min, einseitige Luftabschaltung

Ebenfalls 75 % Abdriftminderung
lassen sich mit Axialsprühgeräten 
erreichen, wenn deren Gebläsedurch-
messer max. 920 mm (36“) beträgt 
und Düsen aus dem Düsensortiment 
„OC“ verwendet werden. 

Hierfür muss in den ersten 5 Reihen 
zum Saumbiotop hin die Zapfwellen-
drehzahl auf 400 U/min begrenzt und 
die Luftunterstützung in Richtung 
Saumbiotop wirkungslos gemacht 
werden. Dies kann durch Abdeck-
bzw. Umlenkbleche oder andere 
Maßnahmen erfolgen.

6
!

Allgemeine Eintragungen
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Axialsprühgeräte (max. 810 mm Ø)
einzelne Düsen aus Düsensortiment „OA“,

5 Reihen: teilw. Begrenzung der Luftleistung, 
einseitige Luftabschaltung

Mit Axialsprühgeräten, deren Geblä-
sedurchmesser max. 810 mm (32“) 
beträgt, lassen sich mit ausgewählten 
Düsen aus Düsensortiment „OA“ 
Abdriftminderungsklassen bis 95 % 
erreichen. Dafür muss in den ersten 5 
Reihen die Luftunterstützung einseitig 
wirkungslos gemacht werden. Ein-
zelne Eintragungen in dieser Geräte-
klasse sehen zusätzlich eine Begren-
zung der Luftleistung vor.

7
!

Allgemeine Eintragungen
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Sprühgeräte
mit abdriftmindernden Einrichtung

und gerätespezifischen 
Verwendungsbestimmungen

Höhere Abdriftminderungsklassen
(90 % und 95 %) lassen sich mit 
Sprühgeräten dann erreichen, wenn 
zusätzlich zu abdriftmindernen Düsen 
sowie der Reduzierung von Spritz-
druck und Luftleistung abdriftmin-
dernde Einrichtungen vorhanden sind.

Zu solchen Einrichtungen gehören 
beispielsweise Gebläseaufbauten mit 
Leitblechen zur Ausrichtung des Ge-
bläseluftstroms auf die Laubwand. 
Auch tunnelartige Aufbauten zur Ab-
schirmung des Sprühnebels gegen-
über der Nichtzielfläche reduzieren 
effizient das Abdriftrisiko.

JKI  

50%
anerkannt

!

Gerätespezifische Eintragungen
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Sprühgeräte
unter geschlossenem Hagelschutznetz

mit vertikalem Netz zur Gewässerseite hin

Die Abdriftminderung eingetragener 
Pflanzenschutzgeräte für den Ver-
wendungsbereich Obstbau erhöht 
sich jeweils um eine Abdriftminde-
rungsklasse, wenn ein über dem Be-
stand geschlossenes Hagelschutz-
netz vorhanden ist und zwischen der 
Längsseite der Obstanlage und dem 
Gewässer ein vom Boden bis zum 
Hagelschutznetz geschlossenes 
vertikales Netz (Maschenweite max. 
0,27 x 0,77 mm) angebracht ist.

Eine höhere Abdriftminderungsklasse
als  95 % kann mit dieser Maßnahme 
jedoch nicht erreicht werden.

!JKI  

50%
anerkannt

Vertikale Netze zur Abdriftminderung
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Bautyp-Gruppen und ihre Abdriftminderungsklassen

Hagel-
schutz-

netz

Düsen-
sortiment

Druck-
begren-

zung

Reduz. 
Luft-

leistung

Einseitige 
Luftab-

schaltung
Abdriftminderungsklasse

Sprühgeräte Ja
Alle 

Düsen

Axialsprühgeräte OB Ja
30.000 
m³/h

Sprühgeräte OA Ja

Sprühgeräte Ja OA

Axialsprühgeräte (max. 30.000 m³) OB Ja
20.000 
m³/h

Axialsprühgeräte (max. 36“-Gebläse) OC
400

U/min
Ja

Axialsprühgeräte (max. 32“-Gebläse)
Einzelne Düsen aus 
Düsensortiment OA

(400/450
U/min)

Ja

Sprühgerätebautypen
Eintragungsspezifische 

Anwendungsbestimmungen

Spritz- und Sprühgeräte Ja 
vertikales Netz zwischen Obstanlage und 

Saumstruktur
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Auch für Herbizidbehandlungen im Unterstockbereich gibt es 
Eintragungen… 

!

Unterstockspritzgeräte
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½ Reihenabst. Saumbiotop5 m Mindestabstand

Der in den Auflagen NT107, 108, 
109 und 112 geforderte Abstand 
von 5 m zu angrenzenden Saum-
strukturen wird in Raumkulturen 
grundsätzlich von der Feldgrenze 
bis zur Schleppermitte gemessen, 
unabhängig davon, ob der Kronen-
bereich der Saumstruktur die 
Grenze überragt. In diesen Bereich 
hinein darf keine Applikation erfol-
gen. Die erste behandelte Reihe 
muss mindestens einen halben 
Reihenabstand vom Schlepper 
entfernt liegen. 

!
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Für nebenstehende Fälle ist keine 
verlust-mindernde Technik und kein 
Abstand erforderlich

„Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden 
Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege 
und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 
„Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der 
jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse…“

50 % (NT101) 75 % (NT102) 90 % (NT103)

„…eingetragen ist…“

Im Folgenden wird die korrekte Umsetzung der Anwendungsbestimmung NT 103 am Beispiel des 
Mittels „Fusilade Max“ exemplarisch skizziert.

NT101, NT102, NT103

Anwendung mit
tragbaren 

Pflanzenschutz-
geräten

Saumstrukturen, 
die weniger als
3 m breit sind

Gemeinde mit 
ausreichend 

Kleinstrukturen

Die Auflagen-Texte stehen auch in der Gebrauchsanleitung der jeweiligen Pflanzenschutzmittel!

Umsetzung der Auflage NT103 - Applikationsbeispiel 

Ausnahmen:

Nähere Informationen zum Kleinstrukturanteil der Gemeinden in 
Baden-Württemberg sind auf der Homepage des LTZ eingestellt.

1

1
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Auszug aus der BVL Datenbank:

Auszug aus dem Verzeichnis „Verlustmindernde
Pflanzenschutzgeräte – Abdriftminderung für Obstbau“ 

Exemplarisch für die Umsetzung 
der Anwendungsbestimmung 
NT103 werden für Anwendung des 
Herbizids „Fusilade Max“ (gegen 
Gemeine Quecke bei Steinobst) 
zwei Szenarien skizziert.

1. Die Anwendung des Mittels mit 
einem Gerät der 90 % Gerät (auf 
einer Breite von mind. 20 m 
neben der Saumstruktur)

2. Anwendung in einem Gebiet mit 
einem ausreichenden Anteil an 
Kleinstrukturen (keine Verslust-
mindernde Technik erforderlich)

!

Umsetzung der Auflage NT103 - Applikationsbeispiel 
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Restfläche betriebsüblich1
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p

Szenario 2: „Fusilade Max“, NT103 (Ausnahmen!), Unterstockspritzgerät ohne Abdriftminderung (keine Auflage)

Szenario 1: „Fusilade Max“, NT103, Unterstockspritzgerät mit AirMix OC-03, (20 m: 90 %-Technik) 

|0 m|15 m|30 m |5 m|10 m|20 m|25 m

Saumbiotop

20 m 90%-Technik
(Spritzdruck max. 3,0 bar)

|0 m|15 m|30 m |5 m|10 m|20 m|25 m

Saumbiotop

Gesamtfläche betriebsüblich1

1 Verlustmindernde Technik empfohlen.

Umsetzung der Auflage NT103 - Applikationsbeispiel 
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Für nebenstehende Fälle ist kein Abstand, 
aber verlustmindernde Technik erforderlich:

„Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden 
Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege 
und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden 
Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das 
Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 
9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse…“ 

50 % (NT107) 75 % (NT108) 90 % (NT109)
„…eingetragen ist…“ 

Im Folgenden wird die korrekte Umsetzung der Anwendungsbestimmung NT109 am Beispiel des 
Mittels „ Neudosan Neu“ exemplarisch skizziert.

NW107, NT108, NT109

Für nebenstehende Fälle ist keine verlust-
mindernde Technik und kein Abstand 
erforderlich

Anwendung mit
tragbaren 

Pflanzenschutz-
geräten

Saumstrukturen, 
die weniger als
3 m breit sind

Gemeinde mit 
ausreichend 

Kleinstrukturen

angrenzende 
Saumstruktur auf 
landw. oder gärtn. 
Flächen angelegt

Umsetzung der Auflage NT108/109 - Applikationsbeispiel

Ausnahmen:

Ausnahmen:

Nähere Informationen zum Kleinstrukturanteil der Gemeinden in Baden-Württemberg sind auf der Homepage des LTZ eingestellt.

1

1
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Auszug aus der BVL Datenbank:

Auszug aus dem Verzeichnis „Verlustmindernde
Pflanzenschutzgeräte – Abdriftminderung für Obstbau“ 

Beispielhaft für die Umsetzung der Auflage 
NT108 steht die An-wendung des Insektizids 
„Neudosan Neu“ gegen Schildlausarten in 
Kernobst. Auch hier sind zwei Szenarien 
skizziert:

1. Die Anwendung des Mittels neben einem 
Saumbiotop (5 m Abstand und auf weiteren 
20 m Technik der 75 % Abdriftminderungs-
klasse)

2. Die Anwendung neben einer Hecke auf 
landwirtschaftlicher Fläche (kein Abstand 
aber 75 %-Technik erforderlich) 

!

Umsetzung der Auflage NT108 - Applikationsbeispiel 
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angrenzende 
Saumstruktur auf 

landwirtschaftlicher 
Fläche angelegt

S
a

u
m

b
io

to
p

Restfläche betriebsüblich1 20 m 75%-Technik (5 Reihen
Luftleistung max. 20.000 m³/h, Spritzdruck max. 3,0 bar)

Restfläche betriebsüblich1

|0 m|15 m|30 m |5 m|10 m|20 m|25 m

20 m 75%-Technik (5 Reihen 
Luftleistung max. 20.000 m³/h, Spritzdruck  max. 3,0 bar)

Szenario 2: „ Neudosan Neu“, NT108 (Ausnahme!), 20 m 75 % Technik (Axialsprühgerät m. CVI 80-015), kein Abst.

Szenario 1: „Neudosan Neu“, NT108, 5 m Abstand - danach 20 m 75 % Techn. (Axialsprühgerät m. Düse CVI 80-015)

Umsetzung der Auflage NT108 - Applikationsbeispiel 

12345

|0 m|15 m|30 m |5 m|10 m|20 m|25 m

12345

Saumbiotop

1 Verlustmindernde Technik empfohlen.

5 m keine 
Anwendung
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Auszug aus der BVL Datenbank:

Auszug aus dem Verzeichnis „Verlustmindernde
Pflanzenschutzgeräte – Abdriftminderung für Obstbau“ 

Beispielhaft für die Umsetzung 
der Abstandsauflage NT109 
steht die Anwendung des Mittels 
„Mospilan SG“ gegen Blattläuse 
in Kernobst. Es werden zwei Sze-
narien angenommen:

1. Die Anwendung des Mittels 
neben einem Saumbiotop       
(5 m Abstand und auf weite-
ren 20 m Technik der 90 % 
Abdriftminderungsklasse)

2. Die Anwendung neben einer 
Hecke die weniger als 3 m 
breit ist (keine abdriftmin-
dernde Technik und kein 
Abstand erforderlich) 

!

Umsetzung der Auflage NT109 - Applikationsbeispiel
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Saumstrukturen, 
die weniger als
3 m breit sind
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Gesamtfläche betriebsüblich1

Restfläche betriebsüblich1

|0 m|15 m|30 m |5 m|10 m|20 m|25 m

20 m 90%-Technik (5 Reihen einseitige Luft-
abschaltung, Spritzdruck  max. 5,0 bar)

Szenario 2: „ Mospilan SG“, NT109 (Ausnahme!), 20 m 75 % Technik (Wanner ZA32 mit Düse CVI 80-01), kein Abst.

Szenario 1: „Mospilan SG“, NT109, 5 m Abstand – danach 20 m 90 % Technik (Wanner ZA32 mit Düse CVI 80-015)

Umsetzung der Auflage NT109 - Applikationsbeispiel 
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Saumbiotop

Saumbiotop

1 Verlustmindernde Technik empfohlen.

5 m keine 
Anwendung
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NW112

Ausnahmen:

„Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden 
Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege 
und Plätze) eingehalten werden…“

Im Folgenden wird die korrekte Umsetzung der Anwendungsbestimmung NT112 am Beispiel des 
Mittels „Stomp Aqua“ exemplarisch skizziert.

Für nebenstehende Fälle ist 
keine verlustmindernde Technik 
und kein Abstand erforderlich

angrenzende Saum-
struktur auf landw. oder 
gärtn. Flächen angelegt

Anwendung mit
tragbaren 

Pflanzenschutzgeräten

Saumstrukturen, 
die weniger als
3 m breit sind

Gemeinde mit 
ausreichend 

Kleinstrukturen

„Das Mittel ist mit einem Wasseraufwand von mindestens 300 l/ha auszubringen. Die Anwendung des Mittels muss mit einem Gerät 
erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Ok-tober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils 
geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Abweichend von den Vorgaben im 
Verzeichnis „Ver-lustmindernde Geräte“ sind die Verwendungsbestimmungen auf der gesamten zu behandelnden Fläche 
einzuhalten.“

NT146
NT170

„Die Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung darf 7,5 km/h nicht überschreiten.“

„Die Windgeschwindigkeit darf bei der Ausbringung des Mittels 3 m/s nicht überschreiten.“

Umsetzung der Auflage NT112

Für „Stomp Aqua“ gelten außerdem nachfolgende Anwendungsbeschränkungen:

NW145

Nähere Informationen zum Kleinstrukturanteil der Gemeinden in Baden-Württemberg sind auf der Homepage des LTZ eingestellt.1

1
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Auszug aus der BVL Datenbank:

Auszug aus dem Verzeichnis „Verlustmindernde
Pflanzenschutzgeräte – Abdriftminderung für Obstbau“ 

- kulturbezogen -

- wirkstoffbezogen -

Derzeit sind außer dem Mittel „Stomp Aqua“ 
(gegen Unkräuter in Kern- und Steinobst) keine 
weiteren Produkte auf dem Markt, die mit der 
Abstandsauflage NT112 zugelassen wurden. Für 
den oben enthaltenen Wirkstoff Pendimethalin
gelten jedoch schärfere Anwendungsbeschrän-
kungen (NT145, NT146 und NT170) als sie in der 
Auflage NT112 formuliert sind. Für diese Aufla-
gen sind auch keine Ausnahmen genannt. Es 
werden zwei Szenarien angenommen:

1. Die Anwendung des Mittels neben einem 
Saumbiotop    (5 m Abstand und 90 % -
Technik auf der Restfläche).

2. Die Anwendung in einem Gebiet mit ausrei-
chend Kleinstrukturen (kein Abstand aber   
90 % - Technik auf der Gesamtfläche) 

!

Umsetzung der Auflage NT112 - Applikationsbeispiel
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90%-Technik (auf der Gesamtfläche Spritzdruck  max. 3,0 bar, mind. 300 l/ha Wasser,
max. 7,5 km/h, max. 3 m/s Wind – siehe NT 145, NT146 und NT170)

Szenario 2: „Stomp Aqua“, NT112 (Ausnahme!), 20m 90 % Technik (Unterstockspritze m. AirMix OC-03), kein Abst.

Szenario 1: „Stomp Aqua“, NT112, 5 m Abstand – danach 20 m 90 % Technik (Unterstockspritze m. AirMix OC-03)

Umsetzung der Auflage NT112 - Applikationsbeispiel 

|0 m|15 m|30 m |5 m|10 m|20 m|25 m

Saumbiotop

Saumbiotop

90%-Technik (auf der Gesamtfläche Spritzdruck  max. 3,0 bar, mind. 300 l/ha Wasser,
max. 7,5 km/h, max. 3 m/s Wind – siehe NT 145, NT146 und NT170)

5 m keine 
Anwendung
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NT101: Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in 
das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, 
mindestens in die Abdriftminderungsklasse 50 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder 
Technik nicht erforderlich, wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der 
Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a 
vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen 
ausgewiesen worden ist.

NT102: Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 
"Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die 
Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, 
wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln)
weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im 
"Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils 
geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

NT103: Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 
"Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die 
Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, 
wenn  die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln)
weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im 
"Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils 
geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.

Auflagentexte
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NT107: Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die 
Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 
"Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in
die Abdriftminderungsklasse 50 % eingetragen ist. 
Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens
5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von
mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt 
im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder 
angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen 
angelegt worden sind.

NT108: Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen 
landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die 
Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis 
"Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in
die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. 
Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens
5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, 
Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von
mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn  die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt 
im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der 
jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder 
angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen 
angelegt worden sind.

Auflagentexte
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NT109: Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf 
folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" 
vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse
90 % eingetragen ist. 
Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 
m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, 
Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m 
nicht erforderlich, wenn  die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der 
regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, 
als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feld-
raine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.

Auflagentexte

NT112: Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaft-
lich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. 
Die Einhaltung eines Abstandes ist nicht erforderlich, wenn angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m 
breit sind oder nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind. Ferner ist die Einhaltung 
eines Abstandes nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten durchgeführt wird oder in
einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 
2002 (Bundesanzeiger Nr. 70 a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil 
an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.
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